
Ein Erblasser hatte einen Ren-
tenversicherungsvertrag nebst 
Beitragsrückgewährversiche-

rung bei dem beklagten Versicherer abge-
schlossen. Im dritten Versicherungsjahr 
erkrankte er an Krebs, weshalb er sich an 
den Versicherungsvertreter wandte, um 
sich über die Möglichkeit einer Beitrags-
freistellung zu informieren. Dabei teilte er 
mit, dass es ihm darauf ankomme, zumin-
dest seine Beiträge in Höhe von rund 
60.000 Euro zurückzuerhalten. Der Ver-
treter riet dem Erblasser, einen Antrag auf 
Beitragsfreistellung zu stellen und dann 
die Berechnung abzuwarten. Danach kön-
ne der Erblasser die Versicherung wieder 
beitragspflichtig fortsetzen, wenn er dies 
wünsche. Der Vertreter nahm sodann An-
träge auf Beitragsfreistellung für die bei-
den Versicherungen auf. Der Versicherer 
teilte dem Erblasser anschließend die Hö-
he der Rente nach der Beitragsfreistellung 
mit. Er nahm die Anträge auf Beitragsfrei-
stellung an und übersandte zu der Ren-
tenversicherung einen Nachtrag, nach 
dem für die Bildung der Rente ein Kapital 
in Höhe von 61.161 Euro zur Verfügung 
stehe. In dem Nachtrag zur Beitragsrück-
gewährversicherung wies er aus, dass bei 

Tod vor dem 1. Dezmber 2013 ein einma-
liges Garantiekapital zum 1. Dezember 
2010 von lediglich 40.596,96 Euro zu er-
warten sei. Die Beitragsrückgewährversi-
cherung enthielt die Option, das Garan-
tiekapital zum Zeitpunkt der Beitragsfrei-
stellung durch Entrichtung eines Zusatz-
beitrages zu erhalten. Der Zusatzbeitrag 
hätte 443,47 Euro betragen. 

Der Erblasser verstarb Ende Januar 
2011. Der Versicherer zahlte Todesfallleis-
tungen aus dem Rentenversicherungsver-
trag in Höhe von 645,26 Euro und aus der 
Beitragsrückgewährversicherung in Höhe 
von 45.062,65 Euro aus. Hätte der Erblas-
ser die Option nach der Beitragsrückge-
währversicherung ausgeübt, hätte die 
Leistung 64.935,39 Euro betragen. Die 
Hinterbliebenen verklagten den Versiche-
rer auf Erstattung der Differenz zwischen 
der Todesfallleistung und der sich im Fal-
le der Ausübung der Option ergebenden 
Mehrleistung. Vertreter und Versicherer 
beriefen sich demgegenüber darauf, dass 
der Erblasser ein persönliches Gespräch 
abgelehnt habe und man so verblieben sei, 
er werde sich bei Unsicherheiten melden. 
Es sei aber treuwidrig, die Beratung abzu-
lehnen und sich im Nachhinein über 

nicht gegebene Informationen zu be-
schweren. Das Landgericht verurteilte den 
Versicherer gleichwohl zum Schadenser-
satz. Die Entscheidungsgründe: Frage ein 
Versicherungsnehmer wegen der Mög-
lichkeiten einer Beitragsfreistellung an, 
bestehe für den Versicherer ein Anlass zur 
Beratung gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 VVG. 
Gebe der Versicherungsnehmer dabei an, 
dass seine Krebserkrankung wieder ausge-
brochen und es ihm wichtig sei, dass er 
zumindest die Beiträge zurückbekomme, 

       Beitragsfreistel lung

Versicherer haben  
Beratungspflicht 

Anfragen wegen der Möglichkeiten einer Beitragsfreistellung erfordern eine sorgfältige 
Bearbeitung. Das Landgericht Landshut hat Grundsätze herausgearbeitet, unter welchen 
Umständen Versicherer und Vermittler im Personengeschäft wegen verletzter Beratungs-
pflichten haften, wenn der Versicherungsnehmer wegen der Möglichkeiten einer Beitrags-
freistellung anfragt. 

In Kürze

In diesem Artikel lesen Sie:
n Anfragen wegen einer Beitragsfrei-

stellung veranlassen vertragsbegleiten-

de Beratungspflichten der Versicherer.

n Wünscht der Versicherungsnehmer 

zumindest Leistungen aus einer Renten- 

und einer Beitragsrückgewährversiche-

rung in Höhe seiner Beiträge, ist es feh-

lerhaft, eine Beitragsfreistellung zu be-

antragen, bevor Klarheit über die 

Leistungen besteht.

n Vertragsbegleitende Beratungs-

pflichten treffen den Versicherungsver-

mittler nicht.
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so sei aus der Anfrage erkennbar, dass Be-
ratungsbedarf bestehe. Dies gelte sowohl 
bezüglich der Frage, welche Ansprüche im 
Falle einer Beitragsfreistellung bestehen 
als auch der Frage, wie gegebenenfalls si-
chergestellt werden könne, dass im Todes-
fall zumindest die eingezahlten Beiträge 
zurückgezahlt würden. Der Wunsch nach 
einer Beitragsfreistellung sei schon wegen 
der für einen durchschnittlichen Versi-
cherungsnehmer nicht zu überblickenden 
Konsequenzen für sich allein genommen 
ein Anlass, der gemäß § 6 Absatz 4 VVG 
eine Beratungspflicht nach sich ziehe. Da-
bei konkretisiere sich diese noch weiter, 
wenn der Versicherungsnehmer anläss-
lich seiner Frage nach einer Beitragsfrei-
stellung ausdrücklich den Wunsch äuße-
re, jedenfalls eine Rückzahlung der Beiträ-
ge gewährleisten zu wollen.

Der Versicherer müsse dem Versiche-
rungsnehmer im Rahmen der Beratungs-
pflicht vor Beantragung einer Beitragsfrei-
stellung mitteilen, welche Ansprüche er 
im Fall von deren Durchführung habe und 
insbesondere, dass er zum Zweck der Si-
cherung des Garantiekapitals im Rahmen 
der Beitragsrückgewährversicherung nach 
den AVB eine Option dahin ausüben kön-
ne, zum Termin der Beitragsfreistellung 
das Garantiekapital der Beitragsrückge-
währpolice gegen eine einmalige Beitrags-
zuzahlung so anzuheben, dass für die rest-
liche Versicherungsdauer unverändert das 
Garantiekapital zum Zeitpunkt der Ände-
rung bestehen bleibe. Rate der Vertreter 
stattdessen, zunächst die Beitragsfreistel-
lung zu beantragen und die Berechnung 
abzuwarten, entspreche dies nicht der Be-
ratungspflicht des Versicherers. Da das 
Garantiekapital nach Ableben des Erblas-
sers um 19.429,27 Euro hinter dem Be-
trag zurückgeblieben sei, der bei Wahr-
nehmung der Anpassungsoption gegen 
Beitragszuzahlung zur Verfügung gestan-
den hätte, sei der Versicherer zum Ersatz 
des Differenzbetrages abzüglich des Zu-
zahlungsbeitrages verpflichtet. Im Übri-
gen setze die Beantragung einer Beitrags-
freistellung vor Auskunftserteilung über 
die Höhe der Rente bei einer Beitragsfrei-
stellung den Versicherungsnehmer ohne 

Notwendigkeit dem Risiko aus, dass mit 
dem Ableben der Versicherungsfall eintre-
te, bevor der Vertrag erneut beitragspflich-
tig gestellt werden könne. 

Nach allgemeinen Grundsätzen sei zu 
vermuten, dass sich der Erblasser bei kor-
rekter Beratung aufklärungsrichtig ver-
halten hätte, der Versicherungsnehmer al-
so bei erfolgter Aufklärung über die Opti-
on zur Anpassung von dieser Gebrauch ge-
macht und die Versicherungsleistung ge-
gen den Zusatzbeitrag angepasst hätte.

Auf die Frage, ob der Erblasser eine 
persönliche Beratung abgelehnt habe, 
komme es nicht an. Ein persönlicher Ver-
treterbesuch sei für eine korrekte Bera-
tung nicht erforderlich. Im Übrigen müs-
se sich der Vertreter, wenn er die bera-
tungsrelevanten Fragen zur Beitragsfrei-
stellung nicht beantworten könne, beim 
Versicherer diesbezüglich erkundigen, 
statt dem Versicherungsnehmer zu raten, 
die Beitragsfreistellung ohne die nötigen 
Informationen zu beantragen. 

Ein anrechenbares Mitverschulden 
des Versicherungsnehmers gemäß § 254 
BGB sei zu verneinen. Dass den Versiche-
rungsbedingungen eine Anpassungsopti-
on für die Garantieleistung im Falle der 
Beitragsfreistellung entnommen werden 
könne, begründe kein solches Mitver-
schulden. Wegen unterlassener Informa-
tionen komme ein Mitverschulden nicht 
in Betracht. Eine Obliegenheit zur Selbst-
information widerspräche der Statuie-
rung einer Pflicht zur Aufklärung und Be-
ratung, die gerade durch das Informati-
onsbedürfnis des Versicherungsnehmers 
ausgelöst werde. Auch dass der Versiche-
rungsnehmer nach Erhalt der Versiche-
rungsnachträge nicht reagiert habe, be-
gründe kein Mitverschulden. Aus den 
Nachträgen sei für einen durchschnittli-
chen Versicherungsnehmer nicht klar er-

sichtlich, welche Leistung im Todesfall fäl-
lig werde. Deshalb müsse der Vertreter, 
wenn er Kopien der Nachträge erhalte, er-
kennen, dass dem geäußerten Wunsch des 
Versicherungsnehmers nicht entprochen 
werde, eine Rückzahlung der Beiträge zu 
gewährleisten.

Eine Haftung des Vertreters gegenüber 
den Hinterbliebenen verneinte die Kam-
mer. Die Beratungspflichten des Vermitt-
lers aus den §§ 61, 62 VVG bezögen sich 
auf den Vertragsabschluss und nicht auf 
spätere Änderungen. Eine gesetzliche Be-
ratungspflicht nach Vertragsschluss be-
stehe für Vermittler nicht. Der Vertreter 
habe für eine unterlassene Beratung auch 
nicht nach den Vorschriften § 311 Abs. 3 
BGB i. V. m. § 241 Abs. 2 BGB einzuste-
hen. Nur der Umstand, dass er einen Ver-
sicherungsnehmer über mehrere Jahre be-
treue, begründe kein zusätzliches Schuld-
verhältnis. Die Entscheidung lässt keine 
Rechtsfehler erkennen. Dies gilt vor allem 
für die Anforderungen und Grenzen der 
vertragsbegleitenden Beratung. Vertreter 
sind aber nicht fein raus. Sie müssen be-
fürchten, vom durch den Versicherungs-
nehmer auf Haftung in Anspruch genom-
menen Versicherer wegen der Schlechter-
füllung der ihnen nach dem Vertreterver-
trag obliegenden Betreuungspflicht in Re-
gress genommen zu werden.    n

VM-Autor: Jürgen Evers ist als Rechtsanwalt in 

der Kanzlei Blanke Meier Evers, Bremen, spezialisiert 

auf Vertriebsrecht, vor allem Handels-, Versicherungs-

vertreter- und Versicherungsmaklerrecht.

Mehr Infos

Tipps und Informationen rund ums Thema 

Vertriebsrecht finden Sie auf der Homepage 

von Blanke Meier Evers, Bremen, unter www.

bme-law.de oder bei Rechtsanwalt Jürgen 

Evers, Telefon: 04 21/69 67 70.

versicherungsmagazin 11|2013  31

r e c h t

www.versicherungsmagazin.de


